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zunehmen, soweit ihren Aufgaben
bereich betreffende Fragen oder von 
ihnen eingebrachte Vorlagen oder 
Vorschläge beraten werden; die Teil
nahme der Mitglieder des Rates, der 
Leiter der Fachorgane, der Leiter der 
Betriebe und Einrichtungen sowie der 
Vorsitzenden der Genossenschaften 
an den Kommissionssitzungen zu for
dern; von den nachgeordneten Räten, 
den Leitern der Fachorgane des Ra
tes und den Leitern der Betriebe und 
Einrichtungen Auskünfte zu verlan
gen. Jede K. wird von einem durch 
die Volksvertretung aus dem Kteis 
der Abgeordneten gewählten Vor
sitzenden geleitet. Durch die Volks
vertretung können in die K. auch Mit
glieder berufen werden, die nicht 
Abgeordnete sind. Sie haben in der 
K. die gleichen Rechte und Pflichten 
wie die Abgeordneten. Zur Lösung 
ihrer Aufgaben können die K. von 
Abgeordneten geleitete Aktivs bil
den, in denen ständig oder befristet 
sachkundige und erfahrene Bürger 
unmittelbar in die Arbeit der Volks
vertretungen einbezogen werden.

K o m m iss io n en  Ju g en d  u n d  S p o r t  
d e r  S E D :  bei den Bezirks- und 
Kreisleitungen der SED bestehende 
beratende Organe, die für die Vor
bereitung der durch die gewählten 
Parteiorgane zu treffenden Entschei
dungen auf jugendpolitischem Gebiet 
und für die Kontrolle der entspre
chenden Beschlüsse verantwortlich 
sind. Sie arbeiten auf der Grundlage 
eines vom Bezirks- bzw. Kreissekre
tariat bestätigten Arbeitsplanes und 
sind den für sie zuständigen gewähl
ten Leitungen der Partei rechen
schaftspflichtig. Ihre Aufgabe ist es, 
die politisch-ideologische Entwick
lung der Jugend, besonders der Ar
beiterjugend, und deren Aktivitäten 
in den verschiedenen gesellschaftli
chen Bereichen einzuschätzen; sie er
arbeiten notwendige Schlußfolgerun
gen, wie zur Lösung der gestellten 
Aufgaben die Rolle und Wirksamkeit 
der Parteileitungen und der Grund-

k o m m u n a le r  Z w eck v e rb an d

Organisationen erhöht werden muß, 
die — F r e i e  Deutsche Jugend afs 
Helfer und Kampfreserve der Partei 
voll wirksam wird und alle gesell
schaftlichen Kräfte ihrer Verantwor
tung für die kommunistische Erzie
hung der Jugend gerecht werden. 
Mitglieder dieser Kommissionen sind 
in der Jugendarbeit erfahrene Mit
glieder der SED, die ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich ausüben; sie werden je
weils nach den Bezirks- und Kreis
delegiertenkonferenzen der SED 
durch die Bezirks- bzw. Kreisleitun
gen der SED berufen; Leiter der 
Kommissionen sind in der Regel Mit
glieder oder . Kandidaten der Be
zirks- bzw. Kreisleitung der SED. —> 
Jugendpolitik der SED

k o m m u n a le r  Z w eck v e rb an d :  eine 
Form der Gemeinschaftsarbeit zwi
schen —> Städten und —> Gemeinden 
zur gemeinsamen Lösung von Plan
aufgaben auf bestimmten Gebieten 
der gesellschaftlichen, insbesondere 
der wirtschaftlichen Entwicklung. 
(Gesetz über die örtlichen Volksver
tretungen und ihre Organe in der 
DDR, § 69) Der Beitritt erfolgt frei
willig. Der k. Z. wird auf der Grund
lage übereinstimmender Willenser
klärungen der beteiligten Volksver
tretungen gebildet und tätig. Er 
dient dem gemeinsamen und ko
ordinierten Einsatz vorhandener 
Mittel und Kräfte, um die Auf
gaben gemeinsam besser wahrzu
nehmen, insbesondere, um das Ni
veau der Versorgung und Betreuung 
der Bevölkerung der beteiligten, 
aber auch anderer Städte und Ge
meinden zu erhöhen. An der Arbeit 
des k. Z. können sich Betriebe, Ge
nossenschaften und Einrichtungen be
teiligen. Das Statut des k. Z. als die 
unmittelbare Arbeitsgrundlage, auf 
der sich das eigenverantwortliche, 
gleichberechtigte Zusammenwirken 
vollzieht, muß die Willensüberein
stimmung der Volksvertretungen zum 
Ausdruck bringen und die Verpflich
tung enthalten, sich entsprechend den


